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Besondere Bedingungen für easy karte (im Folgenden BB easy karte)

 

Fassung Juli 2020 

A.   ALLGEMEINE BEDINUNGEN  
Diese BB easy karte regeln die Rechtsbeziehung zwischen dem Inhaber eines Kontos (im Folgenden „Kontoinhaber“), 
zu welchem Bezugskarten (auch als „easy karte“ bezeichnet) ausgegeben sind, sowie dem jeweiligen berechtigten In-
haber dieser Bezugskarte (im Folgenden „Karteninhaber“) einerseits und der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirt-
schaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft (im Folgenden Bank ) dem kontoführenden Kreditinstitut 
(BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Post-sparkasse Aktiengesellschaft (im Folgenden 
„Bank“) andererseits. Diese BB sind aus Gründen der leichteren Lesbarkeit nicht geschlechterspezifisch formuliert und 
gelten in gleicher Weise für alle Geschlechter. 
 
1.  Allgemeine Bestimmungen 
 
1.1  easy karten-Service  
Das easy karten-Service ist ein Bargeldbezugssystem und 
bargeldloses Zahlungssystem, welches mit speziell ausge-
gebenen Zugangsinstrumenten Bargeldbezüge und/oder 
bargeldlose Zahlungen an gekennzeichneten Akzeptanz-
stellen ermöglicht. 
 
1.2  Die Kontaktlos-Funktion  
Bezugskarten, die mit der Kontaktlos-Funktion ausgestattet 
sind, ermöglichen dem Karteninhaber kontaktlose und bar-
geldlose Zahlungen und Bargeldbehebungen an gekenn-
zeichneten Akzeptanzstellen.  
Hinweis: Die Regelungen der Kontaktlos-Funktion gel-
ten nur dann, wenn die Bezugskarte mit der Kontaktlos-
Funktion ausgestattet ist.  
 
1.3  Persönlicher Code  
Der persönliche Code, auch PIN (Persönliche Identifikati-
onsnummer, Personal Identification Number) genannt, ist 
eine Ziffernkombination, die der Karteninhaber pro Bezugs-
karte erhält. Die Eingabe des persönlichen Codes ermög-
licht die Benützung des easy karten-Services  
 
1.4  Kontoinhaber  
Ein Kontoinhaber, der die Ausstellung einer Bezugskarte 
wünscht, hat einen an die Bank gerichteten Kartenantrag 
zu unterfertigen.  
Alle Kontoinhaber haften für die im Zusammenhang mit 
der/den Bezugskarte/n entstehenden Verbindlichkeiten 
solidarisch. Soweit im Folgenden der Begriff „Kontoin-
haber“ verwendet wird, bezeichnet dieser Begriff bei 
Gemeinschaftskonten alle Kontoinhaber.  
 
1.5  Karteninhaber  
Der Kontoinhaber kann die Ausstellung einer Bezugskarte 
für sich selbst und für dritte Personen, insbesondere Zeich-
nungsberechtigte, beantragen. Diese dritten Personen ha-
ben den Kartenantrag mit zu unterfertigen und die Geltung 
dieser BB zu akzeptieren. Karteninhaber sind sowohl der 
Kontoinhaber als auch Dritte, die eine Bezugskarte erhal-
ten. 
 
1.6  Kartenantrag, Kartenvertrag  
Nimmt die Bank den vom Kontoinhaber unterfertigten Kar-
tenantrag an, kommt der Kartenvertrag zustande. Der Kar-
tenantrag gilt jedenfalls mit Zustellung der Bezugskarte an 
den Karteninhaber als angenommen.  
 
1.7  Benützungsmöglichkeiten der Bezugskarte für 
den Karteninhaber  
1.7.1 Geldautomaten  
Der Karteninhaber ist berechtigt, an Geldautomaten im In- 
und Ausland, die mit einem auf der Bezugskarte angeführ-
ten Symbol gekennzeichnet sind, mit der Bezugskarte und 
dem persönlichen Code Bargeld bis zu dem vereinbarten 
Limit zu beziehen. 
Warnhinweis: Im Ausland kann an Geldautomaten aus 
technischen Gründen zeitweise der Bargeldbezug un-
terbunden sein. Es wird empfohlen, insbesondere auf 
Reisen auch andere Zahlungsmittel mitzuführen.  
 
Warnhinweis: Kartentransaktionen, insbesondere Bar-
geldbehebungen, mit der easy karte sind ohne geson-
dertes Entgelt an Geldautomaten der Bank sowie an 

jenen Geldautomaten möglich, mit deren Betreiber die 
Bank einen diesbezüglichen Vertrag abgeschlossen 
hat. Betreiber von Geldautomaten („Dritte“), mit wel-
chen die Bank keinen diesbezüglichen Vertrag abge-
schlossen hat, können die Durchführung von Karten-
transaktionen, insbesondere Bargeldbehebungen, an 
Geldautomaten gegen Verrechnung eines gesonderten 
Entgelts anbieten. In diesem Fall wird dem Karteninha-
ber vor Durchführung der Kartentransaktion am Geld-
automaten vom Betreiber des Geldautomaten die 
Durchführung der vom Karteninhaber gewünschten 
Kartentransaktion gegen ein bestimmtes Entgelt ange-
boten. Im Fall des Einverständnisses des Karteninha-
bers wird diesem das vereinbarte Entgelt bei Vornahme 
der jeweiligen Kartentransaktion direkt vom Betreiber 
des Geldautomaten verrechnet. 
 
1.7.2   POS-Kassen  
1.7.2.1 Der Karteninhaber ist berechtigt, an Kassen, die 
mit dem auf der Bezugskarte angeführten Symbol gekenn-
zeichnet sind (im Folgenden „POS-Kassen“), mit der Be-
zugskarte und dem persönlichen Code Lieferungen und 
Leistungen von Handels- und Dienstleistungsunternehmen 
(im Folgenden „Vertragsunternehmen“) im In- und Ausland 
bis zu dem vereinbarten Limit bargeldlos zu bezahlen. 
Geldautomaten können die Funktion von POS-Kassen ha-
ben sowie können POS-Kassen die Funktion von Geldau-
tomaten haben. Der Karteninhaber weist durch Eingabe 
des persönlichen Codes und Betätigung der Taste „OK“ die 
Bank unwiderruflich an, den Rechnungsbetrag im Rahmen 
des dafür mit dem Kontoinhaber vereinbarten Limits an das 
jeweilige Vertragsunternehmen zu zahlen. Nach Bestäti-
gung der Taste „OK“ oder nach Unterschriftsleistung kann 
der Zahlungsauftrag nicht mehr widerrufen werden. Die 
Bank nimmt diese Anweisung bereits jetzt an.  
 
1.7.2.2 Kleinbetragszahlungen ohne Angabe des per-
sönlichen Codes:  
An POS-Kassen, die mit dem auf der Bezugskarte ange-
führten „Kontaktlos“-Symbol gekennzeichnet sind, ist der 
Karteninhaber berechtigt, mit der Bezugskarte ohne Einste-
cken der Bezugskarte, ohne Unterschriftsleistung und/oder 
Eingabe des persönlichen Codes, durch bloßes Hinhalten 
der Bezugskarte zur POS-Kasse Lieferungen und Leistun-
gen von Vertragsunternehmen im In- und Ausland bis zu 
einem Betrag von EUR 50,– pro Einzeltransaktion kontakt-
los und bargeldlos zu bezahlen. Der Karteninhaber weist 
bei Kleinbetragszahlungen bis zu einem Betrag von EUR 
50,– durch Verwendung (d.h. bloßes Hinhalten) der Be-
zugskarte am Zahlungsterminal des Vertragsunterneh-
mens die Bank unwiderruflich an, den Rechnungsbetrag an 
das jeweilige Vertragsunternehmen zu zahlen. Nach dem 
Hinhalten der Bezugskarte zur POS-Kasse kann der Zah-
lungsauftrag nicht mehr widerrufen werden. Die Bank 
nimmt diese Anweisung bereits jetzt an.  
Aus Sicherheitsgründen ist die Summe der Beträge, die mit 
direkt aufeinander folgenden Kleinbetragszahlungen ohne 
Eingabe des persönlichen Codes bezahlt werden können, 
auf insgesamt EUR 125,- beschränkt. Nach Erreichen die-
ser Beschränkung muss der Karteninhaber eine Transak-
tion mit persönlichem Code durchführen, um weitere Klein-
betragszahlungen bis zum neuerlichen Erreichen des Be-
trages von EUR 125,- freizuschalten. 
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1.7.3. Zahlung von Verkehrsnutzungsentgelten und 
Parkgebühren ohne Eingabe des persönlichen Codes:  
Der Karteninhaber ist berechtigt, mit der Bezugskarte ohne 
Einstecken der Bezugskarte, ohne Unterschriftsleistung 
und/oder Eingabe des persönlichen Codes, durch bloßes 
Hinhalten der Bezugskarte zu unbeaufsichtigten POS-Ter-
minals Verkehrsnutzungsentgelte oder Parkgebühren im 
In- und Ausland kontaktlos und bargeldlos zu bezahlen.  
Der Karteninhaber weist bei der Zahlung von Verkehrsnut-
zungsentgelten oder Parkgebühren an unbeaufsichtigten 
POS-Terminals durch bloßes Hinhalten der Bezugskarte 
zum POS-Terminal des Vertragsunternehmens das Kredit-
institut unwiderruflich an, den Rechnungsbetrag an das je-
weilige Vertragsunternehmen zu zahlen. Nach dem Hinhal-
ten der Bezugskarte zum unbeaufsichtigten POS-Terminal 
kann der Zahlungsauftrag nicht mehr widerrufen werden. 
Das Kreditinstitut nimmt diese Anweisung bereits jetzt an. 
 
1.7.4 Entgelte der Bank und Dritter 
Die vorstehenden Punkte regeln die Benützungsmöglich-
keiten. Ob und gegebenenfalls welche Entgelte der Karten-
inhaber für die Inanspruchnahme der Benützungsmöglich-
keiten an die Bank zahlen muss, ist in der zum Kontovertrag 
gehörigen Konditionenübersicht zu dem betreffenden Kon-
tomodell vereinbart. Jene Entgelte, welche der Karteninha-
ber im Sinne des Warnhinweises unter Punkt 1.7.1 an Dritte 
für die Behebung an deren Geldautomaten bezahlen muss, 
werden vom Karteninhaber mit dem Dritten im Rahmen ei-
ner Bargeldbehebung vereinbart.  
 
1.8  Einwendungen aus dem Grundgeschäft 
Meinungsverschiedenheiten und wechselseitige Ansprü-
che, die sich aus dem Rechtsverhältnis zwischen dem Kar-
teninhaber und seinem Vertragspartner über Lieferungen 
und Leistungen ergeben, die der Karteninhaber unter Ver-
wendung der Bezugskarte bargeldlos bezahlt hat, sind di-
rekt mit dem Vertragspartner zu klären. Dies gilt insbeson-
dere auch für die Höhe des Rechnungsbetrages. Die Bank 
übernimmt keine Haftung für die vertragskonforme Abwick-
lung des Grundgeschäftes durch den Vertragspartner.  
 
1.9  Entgelt- und Leistungsänderungen gegenüber 
Verbrauchern 
1.9.1 Änderungen des Leistungsumfangs und der Entgelte 
werden dem Kontoinhaber von der Bank mindestens zwei 
Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkraft-
tretens angeboten; dabei wird die Bank bei der Änderung 
des Leistungsumfangs und der Entgelte im Änderungsan-
gebot auf die jeweils angebotenen Änderungen hinweisen. 
Das Änderungsangebot wird dem Kontoinhaber mitgeteilt. 
Die Zustimmung des Kontoinhabers gilt als erteilt, wenn vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein 
schriftlicher oder in einer mit dem Kontoinhaber vereinbar-
ten Weise elektronisch (z.B. per E-Mail oder über das easy 
interrnetbanking) erklärter Widerspruch des Kontoinhabers 
bei der Bank einlangt. Die Bank wird den Kontoinhaber im 
Änderungsangebot darauf aufmerksam machen, dass sein 
Stillschweigen durch das Unterlassen eines schriftlichen o-
der in einer mit dem Kontoinhaber vereinbarten Weise 
elektronisch erklärten Widerspruchs als Zustimmung zu 
den Änderungen gilt, sowie dass der Kontoinhaber, der 
Verbraucher ist, das Recht hat, seinen Kartenvertrag sowie 
die im Rahmen des Kartenvertrages vereinbarten Dienst-
leistungen vor Inkrafttreten der Änderungen kostenlos frist-
los zu kündigen.  
 
1.9.2 Die Mitteilung an den Kontoinhaber über die angebo-
tenen Änderungen nach Punkt 1.9.1 kann in jeder Form er-
folgen, die mit ihm vereinbart ist. Solche Formen sind auch 
die Übermittlung des Änderungsangebots  
 per E-Mail an die vom Kontoinhaber bekannt gegebene 

E-Mail-Adresse und  
 die Übermittlung an das elektronische ePostfach im 

easy internetbanking, wobei der Kontoinhaber über das 
Vorhandensein des Änderungsangebots in den Online 
Services auf die mit ihm vereinbarte Weise (SMS, 
Push-Nachricht, E-Mail, Post oder sonst vereinbarte 
Form) informiert werden wird.  

 
1.9.3 Die Änderung des Leistungsumfangs der Bank durch 
eine Änderung nach Punkt 1.9.1 ist auf sachlich gerechtfer-
tigte Fälle beschränkt; eine sachliche Rechtfertigung liegt 
dann vor,  

 wenn die Änderung durch eine Änderung der für Zah-
lungsdienste sowie ihre Abwicklung maßgeblichen ge-
setzlichen Bestimmungen oder durch Vorgaben der Fi-
nanzmarktaufsicht, der Europäischen Bankenaufsichts-
behörde, der Europäischen Zentralbank oder der Ös-
terreichischen Nationalbank erforderlich ist,  

 wenn die Änderung durch die Entwicklung der für Zah-
lungsdienste sowie ihre Abwicklung maßgeblichen Ju-
dikatur erforderlich ist,  

 wenn die Änderung die Sicherheit des Bankbetriebs o-
der die Sicherheit der Abwicklung der Geschäftsverbin-
dung mit dem Kontoinhaber fördert,  

 wenn die Änderung zur Umsetzung technischer Ent-
wicklungen oder zur Anpassung an neue Programme 
zur Nutzung von Endgeräten erforderlich ist,  

 wenn die Änderung durch eine Änderung der gesetzli-
chen Bestimmungen für die Erteilung von Aufträgen 
und für die Abgabe von Erklärungen über das easy in-
ternetbanking oder die easybank App erforderlich ist,  

 wenn die Änderung durch eine Änderung der gesetzli-
chen Bestimmungen für jene Bankgeschäfte, welche 
der Kunde über das easy internetbanking oder die 
easybank App erforderlich abwickeln kann, erforderlich 
ist. 

 
1.9.4 Auf dem in Punkt 1.9.1 vorgesehenen Weg werden 
Änderungen der mit dem Kontoinhaber vereinbarten Ent-
gelte im Ausmaß der Entwicklung des von der Statistik Aus-
tria veröffentlichten nationalen Verbraucherpreisindex 2015 
(„VPI“) oder des an seine Stelle tretenden Index angeboten 
(erhöht oder gesenkt) werden, wobei jeweils eine kaufmän-
nische Rundung auf ganze Cent erfolgt. Diese Anpassung 
erfolgt einmal jährlich mit Wirkung ab dem 1. Januar jeden 
Jahres. Die Anpassung entspricht der Veränderung der für 
das vorletzte Kalenderjahr vor dem Änderungsangebot ver-
lautbarten VPI-Jahresdurchschnittszahl gegenüber der für 
das letzte Kalenderjahr vor dem Änderungsangebot ver-
lautbarten VPI-Jahresdurchschnittszahl. Falls die Bank in 
einem Jahr von einer Entgelterhöhung absieht, lässt dies 
das Recht der Bank auf künftige Entgelterhöhungen unbe-
rührt. Unterbleibt eine Entgelterhöhung in einem oder meh-
reren aufeinanderfolgenden Jahren, kann diese (können 
diese) mit Wirkung ab der nächsten vorgenommenen Ent-
gelterhöhung nachgeholt werden, wobei in diesem Fall die 
Anpassung in jenem Ausmaß erfolgt, welches der Verän-
derung der für das letzte Kalenderjahr vor der Entgelterhö-
hung verlautbarten VPI-Jahresdurchschnittszahl zu derjeni-
gen VPI-Jahresdurchschnittszahl, welche die Grundlage für 
die letzte durchgeführte Entgelterhöhung war, entspricht 
 
1.9.5 Über Punkt 1.9.3 und Punkt 1.9.4 hinausgehende 
Änderungen des Leistungsumfangs bzw. der Entgelte be-
dürfen der ausdrücklichen Zustimmung des Kontoinhabers, 
die auch schriftlich an das easybank Service Center, Wied-
ner Gürtel 11, 1100 Wien, per E-Mail an easy@easybank.at 
oder das easy internetbanking erteilt werden kann.  
 
1.9.6 Dieser Punkt 1.9 gilt nicht für die Änderung der 
Wechselkurse. Die Bank ist berechtigt, Änderungen von 
Wechselkursen ohne vorherige Benachrichtigung des Kon-
toinhabers anzuwenden, wenn sich der Referenzwechsel-
kurs (siehe Punkt 2.6.2) ändert. 
 
1.10  Haftung des Kontoinhabers 
Alle Dispositionen des Karteninhabers unter Verwen-
dung der Bezugskarte erfolgen auf Rechnung des 
Kontoinhabers. Dies gilt insbesondere auch dann, 
wenn der Karteninhaber das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, unabhängig davon, ob das 
Rechtsgeschäft, das unter Verwendung der Bezugs-
karte geschlossen wurde, wegen der Minderjährigkeit 
des Karteninhabers gültig ist. Bei Gemeinschaftskon-
ten haften alle Kontoinhaber für die im Zusammen-
hang mit der/den Bezugskarte/n entstehenden Ver-
bindlichkeiten solidarisch.  
 
1.11  Verfügbarkeit des Systems 
Warnhinweis: Es kann insbesondere im Ausland zu 
technischen, nicht im Einflussbereich der Bank liegen-
den Problemen bei der Akzeptanz der Bezugskarten 
kommen. Auch kann es durch Manipulationen Dritter 
zu Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeiten der 
Akzeptanzstellen oder Bezugskarten kommen. Auch in 
solchen Fällen darf der persönliche Code nicht an 
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Dritte weitergegeben werden. Es wird empfohlen, ins-
besondere auf Reisen auch andere Zahlungsmittel mit-
zuführen.  
 
1.12  Gültigkeitsdauer der Bezugskarte, Kartenver-
tragsdauer und Beendigung 
1.12.1  Gültigkeitsdauer der Bezugskarte  
Die Bezugskarte ist bis zum Ende des Jahres oder des Mo-
nats gültig, das auf ihr vermerkt ist.  
 
1.12.2  Austausch der Bezugskarte  
Bei aufrechtem Kartenvertrag erhält der Karteninhaber 
rechtzeitig vor Ablauf der Gültigkeitsdauer eine neue Be-
zugskarte. Die Bank ist bei aufrechtem Kartenvertrag über-
dies berechtigt, die Bezugskarte aus wichtigem Grund zu-
rückzufordern und/oder dem Karteninhaber eine neue Be-
zugskarte zur Verfügung zu stellen.  
 
1.12.3  Vernichtung der Bezugskarte  
Der Karteninhaber ist nach Erhalt einer neuen Bezugskarte 
verpflichtet, für die gesicherte Vernichtung der alten Be-
zugskarte zu sorgen. Spätestens nach Ablauf der Gültig-
keitsdauer ist eine Bezugskarte zu vernichten.  
 
1.12.4  Dauer des Kartenvertrags  
Der Kartenvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlos-
sen. Er endet jedenfalls mit der Beendigung der Kontover-
bindung des Kontoinhabers. Sowohl der Kontoinhaber als 
auch der Karteninhaber können den Kartenvertrag jederzeit 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat 
kündigen. Die Bank kann den Kartenvertrag unter Einhal-
tung einer Kündigungsfrist von 2 Monaten kündigen. Bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes kann der Kartenvertrag 
sowohl vom Karteninhaber als auch von der Bank mit so-
fortiger Wirkung gekündigt werden. Laufende periodische 
Entgelte für die Verwendung der Bezugskarte werden dem 
Kontoinhaber anteilig rückerstattet. Dies gilt nicht für einmal 
anlässlich der Ausgabe der Bezugskarte anfallende Ent-
gelte für die Erstellung und Ausfolgung der Bezugskarte. 
Bestehende Verpflichtungen des Konto- und Karteninha-
bers werden durch die Kündigung oder vorzeitige Auflö-
sung nicht berührt und sind zu erfüllen.  
 
1.12.5  Rückgabe der Bezugskarte  
Mit Beendigung der Kontoverbindung sind alle zu dem 
Konto ausgegebenen Bezugskarten und mit Beendigung 
des Kartenvertrages die jeweilige Bezugskarte unverzüg-
lich zurückzugeben.  
 
1.13   Änderung der BB  
1.13.1  Änderungen dieser BB, werden dem Kontoinha-
ber von der Bank mindestens zwei Monate vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens angeboten; dabei 
werden die vom Änderungsangebot betroffenen Bestim-
mungen und die vorgeschlagenen Änderungen dieser BB 
in einer dem Änderungsangebot angeschlossenen Gegen-
überstellung (im Folgenden „Gegenüberstellung“) darge-
stellt. Das Änderungsangebot wird dem Kontoinhaber mit-
geteilt. Die Zustimmung des Kontoinhabers gilt als erteilt, 
wenn vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens kein schriftlicher oder elektronisch über das easy inter-
netbanking erklärter Widerspruch des Kontoinhabers bei 
der Bank, einlangt. Die Bank wird den Kontoinhaber im Än-
derungsangebot darauf aufmerksam machen, dass sein 
Stillschweigen durch das Unterlassen eines schriftlichen o-
der elektronisch über das easy internetbanking erklärten 
Widerspruchs als Zustimmung zu den Änderungen gilt, so-
wie, dass der Kontoinhaber das Recht hat, seinen Karten-
vertrag kostenlos fristlos zu kündigen. Außerdem wird die 
Bank die Gegenüberstellung sowie die vollständige Fas-
sung der neuen Bedingungen auf ihrer Internetseite veröf-
fentlichen und dem Kontoinhaber über sein Ersuchen die 
vollständige Fassung der neuen BB easy karte übersenden 
oder in ihren Geschäftsstellen aushändigen; auch darauf 
wird die Bank im Änderungsangebot hinweisen.  
 

1.13.2  Die Mitteilung an den Kontoinhaber über die an-
gebotenen Änderungen kann in jeder Form erfolgen, die mit 
ihm vereinbart ist. Eine solche Form ist auch die Übermitt-
lung des Änderungsangebots samt Gegenüberstellung an 
das im easy internetbanking des Kontoinhabers eingerich-
tete ePostfach, wobei der Kontoinhaber über das 

Vorhandensein des Änderungsangebots in seinem ePost-
fach in der mit ihm vereinbarten Weise (SMS, Push-Nach-
richt, Email, Post oder sonstige vereinbarte Form) informiert 
werden wird.  
 
1.13.3  Die Änderung (Anpassung, Senkung bzw. Erhö-
hung, Einführung und Einstellung) von Entgelten und Leis-
tungen sowohl der Bank als auch des Kontoinhabers nach 
diesem Punkt 1.13 ist ausgeschlossen; für derartige Ände-
rungen gilt ausschließlich Punkt 1.9 dieser BB.  
 
1.14   Adressänderungen  
Der Karteninhaber und der Kontoinhaber sind verpflichtet, 
der Bank jede Änderung ihrer Adressen unverzüglich be-
kannt zu geben. Gibt der Karteninhaber oder der Kontoin-
haber Änderungen seiner Adresse nicht bekannt, gelten 
schriftliche Erklärungen der Bank als zugegangen, wenn 
sie an die letzte, der Bank vom Karteninhaber oder Konto-
inhaber bekannt gegebene Adresse gesendet wurden.  
 
1.15  Rechtswahl  
Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kontoinhaber 
bzw. dem Karteninhaber und der Bank gilt österreichisches 
Recht.  
 
2.    Bestimmungen für das easy karten-Service 
2.1   Benützungsinstrumente  
Der Karteninhaber erhält von der Bank als Benützungsin-
strumente die Bezugskarte und einen persönlichen Code. 
Der Kontoinhaber kann die Bank mit der Versendung der 
Bezugskarte und des persönlichen Codes an seine hierfür 
bekannt gegebene Adresse bzw. an die hierfür bekannt ge-
gebene Adresse des Karteninhabers beauftragen. In die-
sem Fall werden von der Bank Bezugskarte und persönli-
cher Code nicht gemeinsam versendet. Konto- sowie Kar-
teninhaber können die Bank mit der Versendung des per-
sönlichen Codes an das im jeweiligen easy internetbanking 
eingerichtete ePostfach beauftragen. Die Bezugskarte 
bleibt Eigentum der Bank. 
 
2.2   Limitvereinbarung und Limitänderung  
2.2.1  Limitvereinbarung  
Der Kunde (Kontoinhaber und/oder Karteninhaber) und die 
Bank vereinbaren, bis zu welchem Limit pro Zeiteinheit 
(z.B. täglich oder wöchentlich) Bargeld unter Benützung der 
Bezugskarte von Geldautomaten behoben werden kann, 
sowie bis zu welchem Limit pro Zeiteinheit (z.B. täglich oder 
wöchentlich) unter Benützung der Bezugskarte an POS-
Kassen und an Geldautomaten mit POS-Funktion bargeld-
los bezahlt werden kann.  
 
2.2.2  Limitänderung durch den Kontoinhaber  
Der Kunde (Kontoinhaber und/oder Karteninhaber) ist ohne 
Angabe von Gründen berechtigt, die Änderung des Limits 
zu veranlassen.  
 
2.3   Kontodeckung 
Der Karteninhaber darf im Rahmen der vereinbarten Limits 
die unter 1.7 und in Abschnitt B. beschrieben Benützungs-
möglichkeiten der Bezugskarte nur in dem Ausmaß nutzen, 
als das Konto, zu dem die Bezugskarte ausgestellt wurde, 
die erforderliche Deckung (Guthaben und/oder Überzie-
hungsrahmen) aufweist.  
 
2.4   Pflichten des Karteninhabers 
2.4.1  Verwahrung der Bezugskarte und Geheimhal-
tung des persönlichen Codes  
Der Karteninhaber ist auch im eigenen Interesse verpflich-
tet, die Bezugskarte sorgfältig zu verwahren. Eine Weiter-
gabe der Bezugskarte an dritte Personen ist nicht zulässig. 
Der persönliche Code ist geheim zu halten. Er darf nicht auf 
der Bezugskarte notiert werden. Der persönliche Code darf 
niemandem, insbesondere auch nicht Familienangehöri-
gen, Mitarbeitern der Bank, anderen Kontoinhabern oder 
anderen Karteninhabern bekannt gegeben werden. Bei der 
Verwendung des persönlichen Codes ist darauf zu achten, 
dass dieser nicht von Dritten ausgespäht wird. 
  
2.4.2  Sperr-Meldung 
Bei Verlust, Diebstahl, missbräuchlicher Verwendung oder 
sonstiger nicht autorisierter Nutzung der Bezugskarte hat 
der Karteninhaber bzw. der Kontoinhaber, unverzüglich so-
bald er davon Kenntnis erlangt, bei der Bank oder über den 
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PSA Sperrnotruf eine Sperre der Bezugskarte zu veranlas-
sen.  
 
2.5  Abrechnung  
Transaktionen unter der Verwendung der Bezugskarte wer-
den vom Konto abgebucht und in der mit dem Kontoinhaber 
für den Zugang von Erklärungen vereinbarten Form (z.B. 
eBanking, Kontoauszug) bekannt gegeben.  
 
2.6  Umrechnung von Fremdwährungen  
2.6.1 Bei der Verrechnung von Bargeldbezügen bzw. bar-
geldlosen Zahlungen an POS-Kassen wird ein etwaiger Be-
trag in ausländischer Währung wie folgt umgerechnet:  
 bei zum Euro fixierten nationalen Währungseinheiten 

zum jeweiligen Fixkurs;  
 bei Währungen von Staaten, die nicht Mitgliedstaaten 

der Europäischen Währungsunion sind, und in allen 
sonstigen Fällen zu dem in 2.6.2 dargestellten BAWAG 
P.S.K. Fremdwährungskurs.  

 
2.6.2 Der Fremdwährungskurs der BAWAG P.S.K. wird 
auf Basis der auf der von der TeleTrader Software GmbH 
betriebenen Internetseite www.austrofx.at (unter „Marktbe-
obachtung“) öffentlich zugänglich gemachten Devisenver-
kaufskurse von Kreditinstituten ermittelt.  
Der BAWAG P.S.K. Fremdwährungskurs wird für jede 
Fremdwährung aus dem Mittelwert aller zu dieser Fremd-
währung auf www.austrofx.at (unter „Marktbeobachtung“) 
gegenübergestellten Devisenverkaufskurse ohne Berück-
sichtigung des Kurses der Bank gebildet.  
Für die Ermittlung des Fremdwährungskurses sind mindes-
tens 4 auf www.austrofx.at (unter „Marktbeobachtung“) ver-
öffentlichte Kurse (ohne den Kurs der Bank) erforderlich. 
Stehen weniger Kurse zur Verfügung, gelangt der auf der 
Homepage der PSA Payment Services Austria GmbH (im 
Folgenden „PSA“) www.psa.at unter „Kursinfo“ ersichtliche 
Wechselkurs von der OANDA Corporation zur Anwendung.  
 
2.6.3 Gilt bis 19.4.2021: Die jeweils aktuellen BAWAG 
P.S.K. Fremdwährungskurse können bei der Bank erfragt 
oder auf www.psa.at unter „Kursinfo“ abgefragt werden. 
Der Kurstag für die Umrechnung ist der Tag, an dem die 
PSA die Belastung erhält. Der Kurs sowie das Kursdatum 
werden dem Kontoinhaber in der mit ihm für den Zugang 
von Erklärungen vereinbarten Form (z.B. eBanking, Konto-
auszug) bekannt gegeben. 
 
2.6.3 Gilt ab 19.4.2021: Die jeweils aktuellen BAWAG 
P.S.K. Fremdwährungskurse können bei der Bank erfragt 
oder auf www.psa.at unter „Kursinfo“ abgefragt werden. 
Der Kurstag für die Umrechnung ist der Tag vor der Autori-
sierung der Zahlung, außer der so ermittelte Kurstag wäre 
ein Samstag, Sonntag oder anerkannter Feiertag; diesfalls 
ist der Kurs vom letzten Tag vor der Autorisierung maßgeb-
lich, der weder Samstag, Sonntag noch anerkannter Feier-
tag war. Der Kurs sowie der Kurstag werden dem Kontoin-
haber in der mit ihm für den Zugang von Erklärungen ver-
einbarten Form (z.B. eBanking, Kontoauszug) bekannt ge-
geben.  
 
2.6.4 Gilt ab 19.4.2021: Für jede Kontokarte übermittelt 
die Bank dem Karteninhaber unverzüglich, nachdem sie ei-
nen Zahlungsauftrag wegen einer Barabhebung an einem 
Geldautomaten oder wegen einer Zahlung an der POS-
Kasse erhalten hat, der auf eine Währung der Europäi-
schen Union lautet, die von der Währung des Kontos ab-
weicht, dem Karteninhaber eine elektronische Mitteilung mit 
den in Artikel 3a Absatz 1 EU-Überweisungs-VO (EG) Nr 
924/2009 genannten Informationen. Ungeachtet des vorhe-
rigen Satzes wird eine derartige Mitteilung einmal in jedem 
Monat versendet, in dem die Bank einen Zahlungsauftrag 
in der gleichen Fremdwährung erhält. 
 
Als elektronische Kommunikationskanäle für die vorstehen-
den Mitteilungen werden eine Push-Benachrichtigung über 
die easybank App, eine Push-Benachrichtigungen via SMS 
an die letzte der Bank vom Karteninhaber bekannt gege-
bene Mobiltelefonnummer, eine E-Mail an die letzte vom 
Karteninhaber bekannt gegebene E-Mail-Adresse und eine 
Mitteilung im easy internetbanking vereinbart. Der Karten-
inhaber kann jederzeit auf die Zusendung dieser, kostenlo-
sen elektronischen Mitteilungen verzichten.  
 

2.6.5. Für Landeswährungen von Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union, die nicht der Euro sind, findet sich eine 
Darstellung der gesamten Währungsumrechnungsentgelte 
im Sinne von Artikel 2 Nummer 9 EU-Überweisungs-VO 
(EG) Nr 924/2009 als prozentualen Aufschlag auf die letz-
ten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurse der Europäi-
schen Zentralbank jederzeit auf www.psa.at unter 
„Kursinfo“. 
 
2.7  Sperre 
2.7.1 Die Sperre einer Bezugskarte kann vom Kontoinha-
ber oder vom betreffenden Karteninhaber wie folgt beauf-
tragt werden:  
 jederzeit über eine für diese Zwecke von der PSA Pay-

ment Services Austria GmbH eingerichtete Sperrnotruf-
nummer („PSA Sperrnotruf“; die Telefonnummer der 
Sperrnotrufnummer kann im Inland einer Aufschrift an 
jedem Geldautomaten bzw. den Internetseiten 
www.bankomatkarte.at, www.easybank.at, dem easy in-
ternetbanking sowie der easybank App entnommen und 
bei jedem Kreditinstitut erfragt werden) www.easy-
bank.at, dem easy banking sowie der easybank App ent-
nommen und bei der Bank erfragt werden) oder  

 easy internetbanking oder über die easybank App, so-
fern der Karteninhaber deren Nutzungsmöglichkeit ver-
einbart hat, oder 

 zu den Öffnungszeiten persönlich, schriftlich, elektro-
nisch oder telefonisch beim easybank Service Center.  

 Eine beauftragte Sperre wird unmittelbar mit Einlangen 
des Sperrauftrags wirksam. Die über den „PSA Sperr-
notruf“ beantragte Sperre ohne Angabe der Kartenfolge-
nummer bewirkt bis auf Weiteres die Sperre aller zum 
Konto ausgegebenen Bezugskarten.  

 
2.7.2 Der Kontoinhaber ist berechtigt, die Aufhebung der 
Sperre von Bezugskarten bzw. einzelner Bezugskarten zu 
seinem Konto zu beauftragen. Nach vorgenommener 
Sperre wird eine neue Bezugskarte nur aufgrund eines Auf-
trages des Kontoinhabers erstellt.  
 
2.7.3 Die Bank ist berechtigt, die Bezugskarte ohne Mitwir-
kung des Kontoinhabers oder des Karteninhabers zu sper-
ren oder die zur Bezugskarte vereinbarten Limits herabzu-
setzen, wenn  
 objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit 

der Bezugskarte oder der Systeme, die mit ihr in An-
spruch genommen werden können, dies rechtfertigen;  

 der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügeri-
schen Verwendung der Bezugskarte besteht; oder  

 der Karteninhaber seinen Zahlungspflichten im Zusam-
menhang mit einer mit der Bezugskarte (den Bezugs-
karten) verbundenen Kreditlinie (Kredit, Überschreitung 
oder Überziehung) nicht nachgekommen ist, und  
- entweder die Erfüllung dieser Zahlungspflichten auf-

grund einer Verschlechterung oder Gefährdung der 
Vermögensverhältnisse des Karteninhabers oder ei-
nes Mitverpflichteten gefährdet ist oder  

- beim Karteninhaber die Zahlungsunfähigkeit einge-
treten ist oder diese unmittelbar droht.  

 
Das Kreditinstitut wird den Karteninhaber von einer solchen 
Sperre und deren Gründe in der mit dem Karteninhaber ver-
einbarten Kommunikationsform möglichst vor, spätestens 
aber unverzüglich nach der Sperre informieren. Die Infor-
mationspflicht besteht nicht, soweit eine Bekanntgabe der 
Sperre oder der Gründe für die Sperre eine gerichtliche o-
der verwaltungsbehördliche Anordnung verletzen bzw. ös-
terreichischen oder gemeinschaftsrechtlichen Rechtsnor-
men oder objektiven Sicherheitserwägungen zuwiderlaufen 
würde.  
  

http://www.easybank.at/
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B. BESONDERE BEDINUNGEN FÜR DIE NUTZUNG 

DER EASYKARTE IM ECOMMERCE 

Dieser Abschnitt gilt (in Ergänzung zu Abschnitt A.) für Neu-
kunden, die ihren Kartenvertrag ab 1.9.2020 abschließen, 
und für Bestandskunden (nur) nach aktiver Zustimmung zu 
seiner Geltung, insbesondere im Zuge der Registrierung 
der Debit Mastercard® in der easybank App. Im Übrigen gilt 
dieser Abschnitt nur dann, wenn die Bezugskarte des Kun-
den eine Debit Mastercard® ist.  
 
3.  eCommerce, mCommerce 
3.1  Kartendaten sind die auf der Bezugskarte angeführ-
ten Daten, die der Karteninhaber für Zahlungen im Fernab-
satz Akzeptanzstellen bekannt zu geben hat. Dies sind in 
der Regel: Kartennummer, Ablaufdatum und CVC (= Card 
Verification Code). Zusätzlich zur Angabe der Kartendaten 
kann bei Zahlungen im Internet oder unter Zuhilfenahme ei-
nes mobilen Endgerätes auch die Teilnahme am Master-
card® Identiy Check™-Verfahren erforderlich sein, sofern 
der Zahlungsvorgang bei einem Vertragsunternehmen mit 
Sitz in der Europäischen Union ausgelöst wird und keine 
Ausnahme von der starken Kundenauthentifizierung vor-
liegt. 
 
3.2  Der Karteninhaber ist berechtigt, im Rahmen des mit 
dem Kontoinhaber vereinbarten Limits bei den Vertragsun-
ternehmen ohne Vorlage der physischen Karte und ohne 
Barzahlung deren Leistungen im Rahmen des Fernabsat-
zes über das Internet (eCommerce) zu beziehen, falls dies 
das jeweilige Vertragsunternehmen ermöglicht. 
Dies gilt auch für den Abschluss von Rechtsgeschäften un-
ter Zuhilfenahme eines mobilen Gerätes (mCommerce). 
Der Karteninhaber weist dabei durch Bekanntgabe der Kar-
tendaten im Internet die Bank unwiderruflich an, den Rech-
nungsbetrag im Rahmen des dafür mit dem Kontoinhaber 
vereinbarten Limits an das jeweilige Vertragsunternehmen 
zu zahlen. Die Bank nimmt diese Anweisung bereits jetzt 
an. 
 
3.3  Zum Abschluss von Rechtsgeschäften im Internet 
zählt auch die bargeldlose Bezahlung von Lieferungen und 
Leistungen von Vertragsunternehmen, die diese im Rah-
men des MasterCard Identity Check (ID Check) Verfahrens 
anbieten. Die physische Karte ist nicht automatisch für das 
Mastercard® Identiy Check™-Verfahrens registriert. Die 
Registrierung erfolgt in der easybank App.  
 
3.4  Viele Vertragsunternehmen akzeptieren die bargeld-
lose Bezahlung von deren Lieferungen und Leistungen im 
Internet oder unter Zuhilfenahme eines mobilen Endgerätes 
nur im Rahmen des Mastercard® Identiy Check™-Verfah-
rens. Um in diesem Fall eine bargeldlose Bezahlung durch-
führen zu können, muss der Karteninhaber am Master-
card® Identiy Check™-Verfahren teilnehmen und die Kon-
figuration des Computersystems, das der Karteninhaber 
verwendet, die technischen Voraussetzungen (wie z.B. das 
Öffnen von Dialogfenstern) erfüllen. In diesem Fall wird das 
Kreditinstitut den Karteninhaber darüber in Kenntnis set-
zen, dass die vom Karteninhaber für die Autorisierung ge-
wählte und mit dem Kreditinstitut vereinbarte Freigabeme-
thode herangezogen wird, um die Bezahlung zu autorisie-
ren. Der Karteninhaber kann über diese Freigabemethode 
vom Kreditinstitut als der rechtmäßige Karteninhaber au-
thentifiziert werden. Der Karteninhaber weist das Kreditin-
stitut bei Verwendung dieser Freigabemethode unwiderruf-
lich an, den Rechnungsbetrag im Rahmen des dafür mit 
dem Kontoinhaber vereinbarten Limits an das jeweilige Ver-
tragsunternehmen zu zahlen. Das Kreditinstitut nimmt 
diese Anweisung bereits jetzt an. 
 
4.   Wiederkehrende Zahlungen mit demselben Zah-
lungsempfänger im Fernabsatz über das Internet oder 
unter Zuhilfenahme eines mobilen Endgerätes (eCom-
merce, mCommerce) 
4.1  Der Karteninhaber ist berechtigt, mit der Bezugskarte 
ohne deren Vorlage wiederkehrende Lieferungen und Leis-
tungen von Vertragsunternehmen im In- und Ausland im 
Rahmen des Fernabsatzes über das Internet oder unter Zu-
hilfenahme eines mobilen Endgerätes bis zu dem verein-
barten Limit bargeldlos zu bezahlen, falls dies das jeweilige 
Vertragsunternehmen ermöglicht. Der Karteninhaber weist 

bei wiederkehrenden Zahlungsvorgängen mit demselben 
Zahlungsempfänger durch Bekanntgabe der Kartendaten 
beim ersten Zahlungsvorgang das Kreditinstitut unwiderruf-
lich an, den Rechnungsbetrag für den ersten und die nach-
folgenden Zahlungsvorgänge im Rahmen des dafür mit 
dem Kontoinhaber vereinbarten Limits an das jeweilige Ver-
tragsunternehmen zu zahlen. Das Kreditinstitut nimmt 
diese Anweisung bereits jetzt an.  
 
Achtung: Eine Authentifizierung des Karteninhabers 
bei wiederkehrenden Zahlungen mit demselben Zah-
lungsempfänger im Fernabsatz über das Internet oder 
unter Zuhilfenahme eines mobilen Endgerätes erfolgt 
nur beim ersten Zahlungsvorgang, nicht jedoch bei den 
folgenden Zahlungsvorgängen. 
 
5.   Zahlungsvorgänge bei denen der Betrag nicht im 
Voraus bekannt ist („Blankoanweisungen“) 
5.1  Im Fall der Abgabe einer Anweisungserklärung, bei 
der der genaue Betrag zum Zeitpunkt, zu dem der Karten-
inhaber seine Zustimmung zur Ausführung des Zahlungs-
vorgangs erteilt, nicht bekannt ist, wird der Geldbetrag blo-
ckiert, zu dem der Karteninhaber zugestimmt hat. Das Kre-
ditinstitut gibt den blockierten Geldbetrag unverzüglich 
nach Eingang der Information über den genauen Betrag 
des Zahlungsvorgangs frei, spätestens jedoch nach Ein-
gang des Zahlungsauftrags. 
 
5.2  Der Karteninhaber haftet für die Bezahlung des vom 
Vertragsunternehmen beim Kreditinstitut eingereichten Be-
trages.  
 
5.3  Der Karteinhaber hat dann einen Anspruch auf Er-
stattung, wenn der eingereichte Betrag den Betrag über-
steigt, den der Karteninhaber entsprechend seinem bishe-
rigen Ausgabeverhalten, den Bedingungen des Kartenver-
trages und den jeweiligen Umständen des Einzelfalles ver-
nünftigerweise hätte erwarten können.  
 
5.4  Auf Verlangen des Kreditinstitutes hat der Kartenin-
haber diese Sachumstände darzulegen. Der Anspruch auf 
Erstattung ist vom Karteninhaber gegenüber dem Kreditin-
stitut innerhalb von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Be-
lastung seines Kontos mit dem betreffenden Geldbetrag bei 
sonstigem Ausschluss des Anspruchs auf Erstattung gel-
tend zu machen.  
 
5.5  Der Karteninhaber hat keinen Anspruch auf Erstat-
tung, wenn ihm die Informationen über den anstehenden 
Zahlungsvorgang in der vereinbarten Form (eBanking, pos-
talisch) mindestens 4 Wochen vor dem Fälligkeitstermin 
vom Kreditinstitut oder vom Vertragsunternehmen mitge-
teilt oder zugänglich gemacht wurden.  
 
Achtung: Solche Blankoanweisungen fordern zum Bei-
spiel Hotels und Leihwagenunternehmen. Bitte prüfen 
Sie in diesem Fall besonders genau den Vertrag mit 
dem Vertragsunternehmen und dessen Abrechnung. 
 




